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	Betreff: 
	Kundmachung der Auflage des Entwurfes über eine Verordnung, mit welcher der Flächenwidmungsplan für das Gemeindegebiet von Weiden am See geändert werden soll


Sehr geehrte Damen und Herren!

Gemäß Gemeinderatsbeschluss wurde der Entwurf einer Verordnung, mit welcher der Flächenwidmungsplan für das Gemeindegebiet von Weiden/See geändert werden soll in der Zeit vom 01.07.2010 bis 26.08.2010 zur allgemeinen Einsicht aufgelegt und ist gemäß § 18 Abs. 3 des Burgenländischen Raumplanungsgesetzes jedermann berechtigt, innerhalb der Auflagefrist begründete schriftliche Erinnerungen zum Entwurf dieser Verordnung vorzubringen.

Im Sinne der obigen Bestimmungen erhebe ich folgende schriftliche Erinnerungen innerhalb offener Frist:
Die geplante Änderung des Flächenwidmungsplanes durch Umwidmung von Teilflächen der Grundstücke 1940/9 und 1940/368 widerspricht dem Burgenländischen Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz im Speziellen den §§ 7 Abs. 2, 13 Abs. 1, 14 Abs. 1,2.
Zitate:
§ 7. (2) Unbeschadet der Sonderbestimmungen für den Neusiedler See (§ 13) ist auf Moor- und Sumpfflächen, auf Feuchtwiesenflächen, in Schilf- und Röhrichtbeständen sowie in Auwäldern die Vornahme von Anschüttungen, Entwässerungen, Grabungen und sonstigen Maßnahmen, die geeignet sind, einen Lebensraum für Tiere und Pflanzen in diesem Bereich nachhaltig zu gefährden, verboten. Dies gilt auch für die nähere Umgebung, soferne die geplanten Maßnahmen geeignet sind, den Schutz der Feuchtgebiete zu gefährden. 

§ 13. (1) Die Wasserfläche und der Schilfgürtel des Neusiedler Sees sind gemäß der Richtlinie 79/409/EWG, der Richtlinie 92/43/EWG, des Übereinkommens über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser– und Watvögel, von internationaler Bedeutung, BGBl. Nr. 225/1983 in der Fassung des Protokolls BGBl. Nr. 283/1993, als Biosphären Reservat der UNESCO, als Europäisches Biogenetisches Reservat des Europarates geschützt. Jeder Eingriff, der geeignet ist, einen Lebensraum für Tiere oder Pflanzen oder die Arten selbst im Sinne des § 22 c Abs. 2 zu beeinträchtigen, ist verboten. Dies gilt auch für die nähere Umgebung. § 7 Abs. 5 findet sinngemäß Anwendung. 
§ 14. (1) Wildwachsende Pflanzen dürfen nicht mutwillig beschädigt oder vernichtet werden. 

(2) Freilebende, nicht als Wild geltende und nicht dem Fischereirecht unterliegende Tiere samt allen ihren Entwicklungsformen dürfen weder mutwillig beunruhigt, verfolgt, gefangen, verletzt, getötet, verwahrt, entnommen noch geschädigt werden. Der Lebensraum solcher Tiere (Nist-, Brut- und Laichplätze, Einstände) ist von menschlichen Eingriffen möglichst unbeeinträchtigt zu belassen. 

Die Argumentation, welche zur Begründung der Umwidmung herangezogen wird, wonach es sich beim gegenständlichen Gebiet um eine weniger schutzwürdige, immerhin rund 22.631m2 große Fläche handle, zumal sich darauf illegale Müllablagerungen befinden würden, ist in dieser Konsequenz nicht nachvollziehbar.
Zitat aus den zur Ansicht aufgelegten Unterlagen S. 25:

„Das verschilfte und teilweise standörtlich inadäquat genutzte Areal bildet lediglich einen

Zwischenraum zwischen den beiden oben genannten Siedlungsbereichen.“ 

(Anm.: Feriensiedlung und Seepark)
Als einziges weiteres Argument für die Umwidmung der o.a. Teilflächen, wird die Rückwidmung des bereits bebauten und wesentlich kleineren Areals „Segelclub“ (14.001m2) angeführt. 
Hierbei werden Vergleiche angestellt, die m. E. nicht durchführbar sind, einerseits handelt es sich um bereits bebautes Gebiet und andererseits um eine Schilfrandzone zum offenen Wasser mit einer völlig anderen, aber deswegen nicht höheren oder minderen ökologischen Qualität. Selbstverständlich ist die Rückwidmung dieser Fläche zu begrüßen, um weitere Verhüttelung zu unterbinden. Es wurde aber mit keinem Wort dargelegt, warum das Areal zwischen Feriensiedlung und Seepark weniger schutzwürdig sein soll und eine illegale Müllablagerung stellt wohl kaum eine Begründung für eine Umwidmung dar.

Es liegen daher die Versagungsgründe gemäß § 18 Abs. 7 lit. b Bgld. Raumordnungsgesetz vor, zumal der Flächenwidmungsplan den Bestimmungen, insbesondere solche des Umweltschutzes (siehe zitierte §§ oben) und des Schutzes des Landschaftsbildes und Ortsbildes verletzt.

Ich ersuche um Kenntnisnahme und Berücksichtigung meiner Erinnerungen im Zuge der Beschlussfassung durch den Gemeinderat. 
Mit vorzüglicher Hochachtung
